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Daß der örtliche Rahmen für die Entstehung des Werkdiens im west­
fränkischen Reich zu suchen ist, war nie bestritten. Trotzdem sei noch 
auf ein Indiz hingewiesen. Für Ludwig den Frommen wird im Dialog 
bereits dieser Beiname (cognomento Pius) gebraucht, der, wie man 
weiß35), im westfränkischen Gebiet seit der 2. Hälfte des 9. Jahr­
hunderts begegnet, während er in Deutschland erst im Beginn des 
11. Jahrhunderts vorkommt. Daß dies kein Zufall der Überlieferung ist, 
verrät eine anonyme Chronik aus St. Emmeram in Regensburg, die 
davon spricht, daß nur die Galliae populi den Sohn Karls des Großen 
so benannten, während der Beiname des „Frommen" in Deutschland für 
Ludwig den „Deutschen“, seinen Sohn, vorbehalten war36). Deutsch­
land scheidet als Entstehungsraum des Dialogs auch schon deshalb aus, 
weil in ihm darauf hingewiesen wird, daß sich in Saxoniq et Germania 
partibus — im Gegensatz zur Umwelt der beiden Dialogpartner — noch 
ein „Schatten der Gerechtigkeit“ in der Behandlung der Kirchenlehen 
erhalten habe (unten S. 88).
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Ist somit im großen auf den Westen als Entstehungsraum des Werkes 
zu verweisen — auf den ja auch die handschriftliche Überlieferung hin­
führt —, so scheidet damit zugleich das 9. Jahrhundert als Entstehungs­
zeit aus. Der eine der beiden Gesprächspartner sagt: Ar chidiac onatus 
olim certis terminis distributos non dubitaverim. Die Abgrenzung der 
Archidiakonatssprengel37) ist in Nordfrankreich, in der Kirchenprovinz


